
Nachhaltigkeit ist keine neue Idee. Im
Gegenteil: Langfristiges Denken und
der Ausgleich verschiedener Interes-
sen ist seit je ein Merkmal von guter
Staatsführung. Etliche Projekte und
Programme des Kantons Aargau ver-

dienen das Prä-
dikat «nach-
haltig», unab-
hängig davon,
ob sie explizit
auf das Kon-
zept der Nach-

haltigkeit Bezug nehmen oder nicht.
Beispiele dafür sind die Gesundheits-
förderung, das Integrationsleitbild, die

ökologischen Anforderungen im Bau-
wesen, die MINERGIE-Förderung
oder das Mehrjahresprogramm Natur
2001/2010.
Der Begriff «Nachhaltigkeit» hat seit
dem ersten Weltgipfel für Umwelt und
Entwicklung in Rio 1992 Eingang in
die Politik gefunden. Breite Kreise
stimmen heute weltweit zu, dass Wirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt gleich-
berechtigt zu behandeln sind. 
Eine nachhaltige Entwicklung im Kan-
ton Aargau bedeutet deshalb:
� hohe Lebensqualität für die Bevölke-

rung;

� konkurrenzfähige Standorte für die
Wirtschaft;

� wertvolle Lebensräume für Tiere und
Pflanzen

Im Kanton Aargau und andernorts
fehlten bisher die Instrumente, um
nachhaltige Entwicklung messen und
steuern zu können. Deshalb hat der
Kanton Aargau konkrete Instrumente
entwickelt, mit denen die Verwaltung
arbeiten kann: 
� Indikatorsystem «Nachhaltigkeit».

Jeweils zehn Indikatoren für Wirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt bil-
den die Basis einer periodischen 
Berichterstattung, welche eine der
Grundlagen darstellt für die Mittel-
und Langfristplanung der staatlichen
Tätigkeiten.

� Die Checkliste «Interessenabwä-
gung Nachhaltigkeit» unterstützt
langfristig tragbare Lösungen bei
Vorhaben und Projekten. 

Nachhaltigkeit in der kantonalen Ver-
waltung – Instrumente zur Umsetzung
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Nachhaltigkeit ist für die einen das Konzept der Zukunft,
für die anderen ein inhaltsleeres Schlagwort. Der Kanton
Aargau schafft Abhilfe und macht Nachhaltigkeit umsetz-
bar. Er stellt zwei Instrumente bereit: das Indikatorsystem
«Nachhaltigkeit» für die Beurteilung der nachhaltigen Ent-
wicklung und die Checkliste «Interessenabwägung Nach-
haltigkeit» für bedeutende Projekte und Vorhaben.
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30 Indikatoren dienen als Messinstrument für die nachhaltige Entwicklung in den drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt
und Gesellschaft.

Nachhaltigkeit im Kanton Aargau: Indikatorsystem
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angfristige 
Standortpolitik

Die Indikatoren zeigen an, welche Auf-
gaben der Kanton frühzeitig und prio-
ritär angehen sollte, um langfristig
handlungsfähig zu bleiben. Die 30
«Fieberkurven» der Indikatoren wer-
den in einem Stärken-Schwächen-Be-
richt Nachhaltigkeit dargestellt. So er-
hält man ein Bild davon, in welchem
Bereich der Kanton Aargau nachhalti-
ger ist und in welchem Bereich Hand-
lungsbedarf besteht. 

L

Kontakt

� Projektleitung, Vorsitz Interde-
partementale Arbeitsgruppe:

Dr. Richard Maurer, 
Abteilungsleiter 
Abt. Landschaft und Gewässer,
062 835 43 61, 
richard.maurer@ag.ch

� Bearbeitung, Koordination,
Stabsstelle Nachhaltigkeit:

Susanna Bohnenblust, 
062 832 72 80, 
susanna.bohnenblust@ag.ch

Michael Umbricht, 
062 832 72 82, 
michael.umbricht@ag.ch

Barbara Jacober, 
062 832 72 81, 
barbara.jacober@ag.ch 

Weitere Informationen unter
www.naturama.ch/projekte/
nachhaltigkeit

Schematischer Ablauf der Interessenabwägung 
Nachhaltigkeit in drei Schritten

Vorhaben /
Projekt Projektbeschreibung

Projektunterlagen

Schritt 1:
Grobbeurteilung

� Bezüglich der drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit (sozial, ökonomisch, 
ökologisch)

� Bezüglich der Dauer der Wirkungen

� Bezüglich des betroffenen Raumes

� Bezüglich Partizipation / Einbezug 
der Betroffenen und Kommunikation

Keine 
Interessen-
abwägung

Hohe
Nachhaltigkeits-

relevanz?

Schwere
Nachhaltigkeits-

konflikte?

Detail-
abklärungen

nötig?

Alternative 
zum Vorhaben 
erarbeiten

zu Schritt 3:
Gesamt-
interessen-
abwägung

nein

ja

nein

Schritt 2:
Einzelwirkungen
und sektorielle
Verträglichkeit

Teilschritt 2.1: Wie sind die 30 Schlüsselbereiche
Einzelwirkungen je und Indikatoren vom Vorhaben 
Schlüsselbereich betroffen?

Teilschritt 2.2: Wie ist die Verträglichkeit des Vor-
Sektorielle habens mit sektoriellen Zielen in den
Verträglichkeit einzelnen Politikbereichen

(sektorielle Leitbilder und Planungen, 
Legislaturplanung usw.)?

Gesamtinte- Wie ist der Gesamtnutzen im Vergleich
ressenabwägung zum Gesamtschaden zu bewerten?
und Entscheid

Bericht Bei nachhaltigkeitsrelevanten Vorlagen
wird das Ergebnis der Interessenabwä-
gung in Botschaft und Bericht dargelegt.

Schritt 3:
Gesamtinteressen-
abwägung 
und Entscheid

ja

nein

ja

Gerade in einer wirtschaftlich schwie-
rigen Zeit erhöht sich der Druck, sek-
toriell zu planen. Umso wichtiger ist 
es aufzeigen zu können, ob die be-
schränkten Mittel so eingesetzt wer-
den, dass sich die drei Dimensionen
ausgewogen entwickeln. Vernachlässi-
gen wir eine der Dimensionen, über-
wälzen wir finanzielle oder andere Alt-
lasten an unsere Enkel. So bezahlen
wir heute die Kosten im lange ver-
nachlässigten Umweltbereich oder den
Schuldenberg, den uns eine verpasste
Haushaltssanierung bescherte. Der
Stärken-Schwächen-Bericht Nachhal-
tigkeit ist deshalb langfristige Stand-
ortpolitik und bildet eine der Grund-
lagen für die Mittel- und Langfristpla-
nung des Kantons.

eistungen 
messbar machen

Um Nachhaltigkeit zu messen, braucht
man ein geeignetes Messinstrument.
Dieses besteht für die Nachhaltigkeit
aus einem Set von 30 Indikatoren. Ge-
messen wird zum Beispiel die öffentli-
che Sicherheit mit dem Sicherheitsge-
fühl der Bevölkerung, die Belastung
durch Steuern und Gebühren oder die
Luftqualität mit dem Indikator «An-
zahl Tage, an welchen die Luft nicht
über dem Grenzwert belastet ist». 
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Wirtschaft

UmweltGesellschaft

Stabsstelle Nachhaltigkeit, 13.9. 2002
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Behörden

Übersicht über Stärken und Schwächen des Kantons Aargau. Die Werte sind teilweise noch beispielhaft.
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ördern, wo die 
Wirkung am grössten ist

Der Staat muss mit seinen Ressourcen
haushälterisch umgehen und sie dort
einsetzen, wo der grösste Nutzen er-
zielt wird. Dies erfordert oft, Interes-
sen gegeneinander abzuwägen. Neben
den Angaben zu Kosten und Aufwand
brauchen Entscheidungsträger deshalb
auch Informationen über die Auswir-
kungen eines Projektes bezüglich Nach-
haltigkeit. 
Die Checkliste «Interessenabwägung
Nachhaltigkeit» setzt in einer frühen
Projektphase an. Sie unterstützt Projekt-
leitende, die ökologischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen eines Vorhabens zu ermitteln
und die Abwägung der Interessen sys-
tematisch und transparent durchzu-
führen. Im Idealfall führt dies zu lang-
fristig tragfähigen, breit abgestützten
Lösungen.
Der Regierungsrat hat am 11. Septem-
ber 2002 beschlossen, die Vorarbeiten
zu den skizzierten Instrumenten fort-
zusetzen und innert Jahresfrist abzu-
schliessen. Der Bund unterstützt ein-
zelne Teilprojekte.

F

Nachhaltigkeit ist «Enkelverträglichkeit», Orakel der Zukunft im naturama
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